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Präam bel 

Die Fachhochschule Kiel1 t r it t  akt iv für den Schutz der Persönlichkeitsrechte und individu-

ellen Persönlichkeitsgrenzen sowie für das Recht  auf (sexuelle)  Selbstbest im m ung aller 

Hochschulangehörigen ein. Sie legt  Wert  auf einen durch gegenseit igen Respekt  gekenn-

zeichneten Um gang m iteinander. Alle Mitglieder und Angehörigen der Hochschule gem . 

§ 13 HSG-SH sind in besonderem Maße dazu aufgefordert , an der Gestaltung eines wert -

schätzenden und gewalt freien Arbeits-  und Studienum feldes m itzuwirken, in dem  die 

Rechte, Freiheiten und die Würde von Mitm enschen geachtet  werden.  

Benachteiligung, Diskr im inierung, sexualisierte Beläst igung und Gewalt  stellen eine Verlet -

zung des Persönlichkeitsrechtes und eine m assive Störung des Hochschulbet r iebs dar. Sie 

schaffen ein einschüchterndes, st ressbeladenes und entwürdigendes Arbeits-  und Studien-

um feld und können zu ernsten gesundheit lichen Beeint rächt igungen führen. Sie sind eine 

Verletzung arbeitsvert raglicher, dienst recht licher und hochschulrecht licher Pflichten und 

werden als solche geahndet .  

I nnerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs übernim m t die FH Kiel die Verantwortung, ihre An-

gehörigen vor Benachteiligung, Diskr im inierung, sexualisierter Beläst igung und Gewalt  zu 

schützen. Alle Hochschulangehörigen haben das Recht , (anonym ) Beratung in Anspruch zu 

nehmen sowie Beschwerde einzureichen. Beratungsgespräche und Beschwerdeverfahren 

unterliegen grundsätzlich der Vert raulichkeit . 

Diese Verfahrensricht linie regelt  insbesondere den Umgang m it  Beschwerden im  Falle eines 

Verstoßes gegen die in dieser Richt linie festgelegten Grundsätze. Sie dient  dazu, die Umset -

zung des Allgem einen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG)  an der FH Kiel zu präzisieren und 

bestehende Schutzlücken zu schließen. Des Weiteren möchte die FH Kiel m it  dieser Richt li-

nie einen Beit rag zur Umsetzung der I stanbul-Konvent ion2 des Europarates leisten.   

 

§  1  

Geltungsbereich 

(1)  Die Richt linie gilt  für alle Mitglieder und Angehörigen der FH Kiel gem äß § 4 der Verfas-

sung sowie für Beschäft igte nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG), i.V.m . 

§ 14 Abs. 7 HSG. 

(2)  Weiterhin gilt  die Richt linie für Externe, die ein Rechtsverhältnis zur Fachhochschule 

haben oder an der Hochschule zu Gast  sind. 

 

 

                                          
1 I m  Weiteren FH Kiel genannt . 
2 Als I stanbul-Konvent ion wird das „Übereinkom m en des Europarates zur Verhütung und Bekäm pfung 
von Gewalt  gegen Frauen und häuslicher Gewalt “  bezeichnet , das als recht lich bindendes Menschen-
rechtsinst rument  am  01. Februar 2018 in Deutschland in Kraft  get reten ist .  Näheres hierzu unter 
www.inst itut - fuer-m enschenrechte.de/ them en/ frauenrechte/ gewalt -gegen- frauen/ istanbul-
konvent ion/  [ Letzter Zugriff 07.02.2019] . 



 

Seite 4 von 10 

 

§  2  

Begriffsbest im m ungen 

(1)  Benachteiligung und Diskr im inierung im  Sinne dieser Richt linie liegen vor, wenn Perso-

nen oder Personengruppen, insbesondere aus Gründen des Geschlechts, der Religion oder 

Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters, der sexuellen I dent ität  oder aus rassist i-

schen Gründen eine soziale Ungleichbehandlung erfahren.3, 4  

a)  Eine unm it telbare Benachteiligung liegt  vor, wenn eine Person aufgrund von in Abs. 1 

genannten Kriter ien eine weniger günst ige Behandlung erfährt , als eine andere Person in 

einer vergleichbaren Situat ion erfährt , erfahren hat  oder erfahren würde.  

b)  Eine m it telbare Benachteiligung liegt  vor, wenn Personen oder Personengruppen durch 

dem  Anschein nach neut rale Vorschriften, Kriter ien oder Verfahren gegenüber anderen 

Personen oder Personengruppen ohne sachlichen Grund benachteiligt  werden.   

(2)  Als sexualisierte Beläst igung und Gewalt  gelten alle Verhaltens-  und Handlungsweisen, 

die auf geschlechtsbezogene oder sexist ische Weise bewirken, dass die Würde der bet ref-

fenden Person bedroht  oder verletzt  wird. Dies ist  insbesondere durch die Schaffung eines 

durch Einschüchterung, Anfeindung, Herabsetzung, Dem üt igung oder Beleidigung geprägten 

Umfeldes der Fall.   

a)  Der Grad einer Grenzverletzung kann individuell sehr unterschiedlich wahrgenom m en 

werden. Bei der Bewertung eines Verhaltens als sexuell übergriffig und grenzverlet -

zend ist  daher neben dem  jeweiligen situat iven Kontext   insbesondere auch das sub-

jekt ive Em pfinden der bet roffenen Person zu berücksicht igen.  

b)  Sexualisierte Beläst igung und Gewalt  kann sich in verbaler, nonverbaler und physi-

scher Form  äußern oder sich in tät lichen Übergriffen m anifest ieren. Hierzu gehören 

u.a.:   

 sexuell herabwürdigender Sprachgebrauch, Beleidigung und Anfeindung  

 Gesten und Kom m entare m it  offenkundigem  oder auch subt ilem  sexuellem  Bezug  

 Verbale, bildliche oder elekt ronische Präsentat ion obszöner, pornographischer 

oder sexist ischer Darstellungen  

 Vervielfält igung und Nutzung obszöner, sexuell herabwürdigender Medien in 

Dienst -  und Sem inarräum en sowie auf dem  Hochschulgelände 

 unerwünschte Berührungen und Aufdringlichkeiten  

 unerwünschte Annäherungsversuche und Aufforderungen zu sexuellen bzw. sexu-

alisierten Handlungs-  und Verhaltensweisen 

 körperliche Übergriffe  

 Vergewalt igung  

                                          
3 Posit ive Maßnahm en zur Kom pensat ion st ruktureller Benachteiligungen sind sachlich begründet  und 
som it  er laubt , z.B. Förderprogram m e für Frauen in der Wissenschaft  unter Ausschluss von Männern 
oder Förderung von Studierenden m it  Migrat ionshintergrund. 
4 Neben weiteren Gründen um fasst  das Verbot  der Benachteiligung gem äß § 2 Ziffer 2 Mitbest im -
mungsgesetz (MBG)  auch polit ische und gewerkschaft liche Tät igkeit . 
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 Nachstellung (Stalking)  und Nöt igung m it  (auch indirektem)  sexuellen Hinter-

grund  

 sexuelle Handlungen und Verhaltensweisen, die nach den st rafgesetzlichen Vor-

schriften unter St rafe gestellt  sind  

c)  Eine besonders schwerwiegende Form  sexualisierter Gewalt  liegt  dann vor, wenn sie 

sich gegen Nachgeordnete bzw. in irgendeiner Form  Abhängige r ichtet  und/ oder m it  

direkten oder subt ilen Hinweisen auf eine m ögliche Verknüpfung zwischen dem  Erfül-

len von (sexuellen)  Forderungen und einem Fortkommen bzw. einer Benachteiligung 

im  Arbeits-  und Studienleben verbunden ist . 

 

§  3  

Pflichten und Verhaltensw eisen 

(1)  Aufgabe der FH Kiel ist  es, in ihrem Einflussbereich alle in § 1 benannten Personen vor 

Benachteiligung, Diskr im inierung sowie sexualisierter Beläst igung und Gewalt  zu schützen. 

(2)  Alle Mitglieder und Angehörige der FH Kiel sind verpflichtet , jegliche Form  von Benach-

teiligung, Diskrim inierung sowie sexualisierter Beläst igung und Gewalt  gegenüber Studie-

renden, Beschäft igten und sonst igen Drit ten zu unterlassen. Alle sind dazu angehalten, an 

der Gestaltung eines wertschätzenden und gewalt freien Arbeits-  und Studienum feldes m it -

zuwirken. Gewaltandrohung, Gewaltanwendung, Beläst igung und Diskr im inierung sind eine 

Verletzung arbeitsvert raglicher, dienst recht licher und hochschulrecht licher Pflichten und 

werden als solche geahndet . 

(3)  Die FH Kiel geht  Verstößen gegen diese Richt linie nach und sankt ioniert  sie nach pflicht -

gemäßem Ermessen. Die Hochschule t rägt  dafür Sorge, dass Personen keine Nachteile aus 

der berecht igten Meldung eines Verstoßes entstehen. Das bet r ifft  auch studien-  und prü-

fungsrelevante Verpflichtungen. Wenn möglich werden sämt liche Maßnahmen in Abst im -

mung m it  bet roffenen Personen unternommen. I hre Anonym ität  ist  sicherzustellen.  

(4)  Die FH Kiel inform iert , sensibilisiert  und schult  ihre Angehörigen zum  Them a Diskrim i-

nierungsschutz. Bet roffene sollen erm ut igt  werden, Benachteiligung, Diskr im inierung, sexu-

alisierte Beläst igung und Gewalt  nicht  hinzunehm en, Beratungsangebote in Anspruch zu-

nehmen und/ oder ein Beschwerdeverfahren einzuleiten. Die Qualität  der Beratung sowie des 

Beschwerdeverfahrens wird durch Fort -  und Weiterbildung der zuständigen Stellen sicherge-

stellt .   

 

§  4  

Beratungsstellen 

(1)  Mitgliedern und Angehörigen der FH Kiel stehen an der Hochschule verschiedene Anlauf-  

sowie vert rauliche Beratungsstellen im  Fall von Benachteiligung, Diskr im inierung, sexuali-

sierter Beläst igung und Gewalt  zur Verfügung:  
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 Personalräte für Beschäft igte5 der Hochschule 

 Zent rale Gleichstellungsbeauft ragte für alle Mitglieder und Angehörigen der Hoch-

schule 

 Gleichstellungsbeauft ragte der Fachbereiche für die Mitglieder und Angehörigen der 

Fachbereiche 

 Beauft ragte* r für Diversität  für alle Mitglieder und Angehörigen der Hochschule 

 Beauft ragte* r für Menschen m it  Schwerbehinderung für Beschäft igte der Hochschule 

 Beauft ragte* r für Studierende m it  Behinderung und chronischer Krankheit  für Studie-

rende der Hochschule 

 I nklusionsbeauft ragte* r für Beschäft igte 

 Zent rale Studienberatung für Studierende der Hochschule 

Neben den in dieser Richt linie genannten Stellen gibt  es an der FH Kiel weitere Beratungs-

stellen, die beispielsweise am AStA angegliedert  sind.  

(2)  Die Beratungsstellen unterstützen die Bet roffenen bei der Wahrnehm ung ihrer Belange 

und begleiten diese auf Wunsch auch auf dem  Weg zu einer einfachen und/ oder förm lichen 

Beschwerde nach § 7. Es gilt  die Glaubwürdigkeitsverm utung gegenüber bet roffenen Perso-

nen. 

(3)  Alle Beratungsgespräche sind vert raulich zu behandeln, es sei denn, die Beteiligten ver-

einbaren gemeinsam die Weitergabe des Gesprächsinhalts oder von Teilen des Gesprächsin-

halts an Drit te. Bei Vorliegen einer schweren Straftat  bleibt  es der aufgesuchten Beratungs-

stelle vorbehalten, Angaben zum  Sachverhalt  – auf Wunsch unter Wahrung der Anonym ität  

der bet roffenen Person – an das Präsidium  weiterzugeben. Die bet roffene Person ist  darüber 

vorab zu inform ieren. Die Rechte der Gleichstellungsbeauft ragten bleiben hiervon unbe-

rührt . 

(4)  Die Mitarbeiter* innen der Beratungsstellen haben kein Zeugnisverweigerungsrecht  und 

m üssen unter Um ständen in einem  St rafverfahren aussagen.  

(5)  Bet roffene haben das Recht  sich von einer Person ihres Vert rauens in die Erstberatung 

begleiten zu lassen. 

 

§  5  

Beschw erdestelle 

(1)  Die Beschwerdestelle der FH Kiel ist  zuständig für Beschwerdeverfahren nach dem  All-

gem einen Gleichbehandlungsgesetz (AGG)  und dieser Richt linie. Die Mitglieder der Be-

schwerdestelle werden regelmäßig geschult .  

(2)  Die Beschwerdestelle besteht  aus fünf Mitgliedern, darunter m indestens drei Frauen. Die 

Mitglieder der Beschwerdestelle werden vom Präsidium ernannt .6  

                                          
5 Die Zuständigkeit  der Personalräte erst reckt  sich grundsätzlich auf alle in der Dienststelle tät igen 
Personen unabhängig davon ob sie einen Arbeitsvert rag m it  dem  Land Schleswig-Holstein haben, so-
wie Personen die sich um eine Beschäft igung bewerben. Ausgenom m en sind Hochschullehrer* innen. 
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(3)  I m  Falle eines konkreten Beschwerdeverfahrens wird ein Mitglied der Beschwerdestelle 

benannt , das für die ordnungsgem äße Durchführung des Verfahrens verantwort lich ist  und 

gem äß § 7 Abs. 2c Bericht  erstat tet .  

 

§  6  

Beschw erderechte 

(1)  Alle im  Geltungsbereich nach § 1 erfassten Personen, die sich im  Einflussbereich der 

Hochschule benachteiligt , diskr im iniert  oder von sexualisierter Beläst igung und Gewalt  be-

t roffen sehen, haben die Möglichkeit  und das Recht , wahlweise ein einfaches oder ein for-

melles Beschwerdeverfahren gemäß § 7 in die Wege zu leiten. Es ist  zu gewährleisten, dass 

durch die Wahrnehmung des Beschwerderechts keine persönlichen, beruflichen oder stu-

dienbezogenen Nachteile entstehen.  

(2)  Bet roffene sollen dazu ermut igt  werden, Benachteiligung, Diskrim inierung sowie sexuali-

sierte Beläst igung und Gewalt  nicht  hinzunehm en, sondern akt iv dagegen vorzugehen und 

von ihrem  Beratungs-  und Beschwerderecht  Gebrauch zu machen.  

(3)  Alle Hochschulangehörigen m it  Leitungs-  und Bet reuungsaufgaben sind grundsätzlich 

dazu verpflichtet , jedem Hinweis auf Benachteiligung, Diskrim inierung sowie sexualisierter 

Beläst igung und Gewalt  nachzugehen, die Sachlage zu klären und ggf. erforderliche Schutz-

maßnahm en zu ergreifen.  

(4)  Die zent rale Gleichstellungsbeauft ragte ist  in ihrem Zuständigkeitsbereich gem. 

§§ 27 Abs. 1 i.V.m . 3 Abs. 4 HSG am Beschwerdeverfahren zu beteiligen.  

(5)  Die Beschwerdestelle inform iert  die* den Diversitätsbeauft ragte* n gem . § 27 a HSG über 

ihre Arbeit  soweit  es deren* dessen Zuständigkeitsbereich bet r ifft .    

 

§  7  

Beschw erdeverfahren 

(1)  Eine einfache Beschwerde kann bei der* dem Vorgesetzten der bet roffenen Person oder 

der beschuldigten Person sowie den I nteressensvert retungen und zuständigen Beauft rag-

ten,7 den (Studien- )Dekan* innen und der Personalabteilung vorget ragen werden.   

a)  Nach Eingang der einfachen Beschwerde erfolgt  durch die angerufene Stelle ein Erstge-

spräch, in dem  die bet roffene Person auf Unterstützungsm öglichkeiten und Beratungs-

stellen hingewiesen wird sowie I nform at ionen über Rechte, Handlungsmöglichkeiten und 

das formelle Beschwerdeverfahren gemäß dieser Richt linie erhält .  

                                                                                                                                      
6 Die aktuelle Zusam m ensetzung der Mitglieder der Beschwerdestelle ist  im  I nternet  unter dem  St ich-
wort  „Beschwerdestelle nach dem  Allgem einen Gleichbehandlungsgesetz“  veröffent licht .  
7 I nteressentvert retungen und zuständige Beauft ragte im  Sinne dieser Richt linie sind die Personalräte, 
der AStA, die Gleichstellungsbeauft ragten, die* der Diversitätsbeauft ragte, die* der Beauft ragte für  
Menschen m it  Schwerbehinderung, die* der Beauft ragte für Studierende m it  Behinderung und chroni-
schen Erkrankungen sowie die* der I nkusionsbeauft ragte. 



 

Seite 8 von 10 

 

b)  Die angerufene Stelle nim m t  die Beschwerde schrift lich (m öglichst  in Verwendung des 

hochschulinternen Form ulars)  auf. Die Niederschrift  wird der bet roffenen Person ab-

schließend zur Durchsicht  und anschließenden Unterschrift  vorgelegt . 

c)  So dies erforderlich erscheint , hat  die angerufene Stelle das Recht , beim  Präsidium  

Sofortm aßnahm en zum Schutz von Bet roffenen oder Drit ten zu beant ragen. Sie leitet  

ein form elles Beschwerdeverfahren ein, wenn dies von der bet roffenen Person ge-

wünscht  wird sowie im  Einzelfall,  wenn dies unter Abwägung säm t licher 

I nteressenslagen – auf Wunsch unter Wahrung der Anonym ität  der bet roffenen Person –

dringend geboten ist . Letzteres ist  insbesondere dann der Fall,  wenn der Verstoß gegen 

diese Richt linie besonders schwerwiegend ist  und ein form elles Verfahren dem  Schutz 

der bet roffenen Person oder auch Drit ter vor weiteren erheblichen Rechtsverletzungen 

dient . 

(2)  Die form elle Beschwerde ist  an die Beschwerdestelle der FH Kiel zu r ichten. Sie soll 

schrift lich (m öglichst  in Verwendung des hochschulinternen Formulars)  erfolgen und die 

nachstehenden I nform at ionen enthalten:  

 Beschreibung, Ort  und Datum  des Vorfalls 

 beteiligte Personen 

 Zeug* innen und Beweise, soweit  vorhanden 

 Verm erk über bereits init iierte (Sofort - )Maßnahm en 

 weitere Personen, die über den Vorfall bereits inform iert  sind 

a)  Das offizielle Beschwerdeverfahren wird st reng vert raulich geführt . Lässt  sich die 

Vert raulichkeit  nicht  oder nur zum Teil aufrechterhalten, da andernfalls der bet roffenen 

Person oder auch Drit ten erhebliche Rechtsverletzungen drohen, ist  die bet roffene Per-

son davon unverzüglich zu unterrichten. Die Unschuldsverm utung zugunsten der be-

schuldigten Person ist  zu beachten. 

b)  Nach Eingang einer formellen Beschwerde unternimmt die Beschwerdestelle die 

erforderlichen Schrit te, um  den Sachverhalt  aufzuklären und dokum ent iert  den Ablauf 

des Verfahrens:   

i.  Die Beschwerdestelle kann Verantwort liche aus den jeweiligen bet roffenen Arbeits-  

und Studienbereichen in das Verfahren einbeziehen. Das gilt  insbesondere, wenn 

Sofortm aßnahm en zum Schutz der bet roffenen Person und/ oder Drit ter erforderlich 

sind.  

ii.  Die Beschwerdestelle fordert  die beschuldigte Person auf, sich innerhalb einer Frist  

von zwei Wochen zu der Beschwerde schrift lich zu äußern. Auf Grundlage dieser 

Stellungnahme wird durch zwei Mitglieder der Beschwerdestelle innerhalb von zehn 

Tagen ein persönliches Gespräch m it  der beschuldigten Person geführt . Die* der 

Dienstvorgesetzte bzw. der* die Dekan* in des jeweiligen Fachbereichs kann zum Ge-

spräch hinzugezogen werden. Auf Wunsch der beschuldigten Person kann eine Per-

son ihres Vert rauens am  Gespräch teilnehm en. Die Einladungen zu den Gesprächen 

ergehen schrift lich. Der Gesprächsinhalt  ist  zu protokollieren. 
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iii.  Erweist  sich die Beschwerde als begründet , teilt  die Beschwerdestelle dem Präsidium 

das Prüfungsergebnis m it  und schlägt  das weitere Vorgehen vor. 

iv. Können keine hinreichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für das Vorliegen eines 

Verstoßes gegen diese Richt linie erm it telt  werden, wird das Verfahren beendet . Auch 

in diesem Fall wird das Präsidium  über das Prüfungsergebnis inform iert . So dies er-

forderlich erscheint , leitet  das Präsidium  Maßnahm en zur Rehabilitat ion der zu un-

recht  beschuldigten Person im  angem essenen Um fang ein. Die zu Unrecht  beschul-

digte Person ist  über die Maßnahmen im  Vorwege zu inform ieren und hat  das Recht , 

diesen zu widersprechen. Es ist  dafür Sorge zu t ragen, dass der zu Unrecht  beschul-

digten Person keine weiteren Nachteile entstehen.  

 

c)  Das Präsidium entscheidet  auf der Grundlage des Berichts der Beschwerdestelle über die 

zu t reffenden Maßnahm en bzw. Sankt ionen gemäß § 8 und leitet  diese ein. Die Rechte 

des Personalrats und der Gleichstellungsbeauft ragten werden ggf. beachtet . Zu jedem  

Zeitpunkt  des laufenden Verfahrens kann das Präsidium  auch über § 8 hinausgehende 

Maßnahmen init iieren, sofern diese unter Beachtung aller  I nteressenslagen zum Schutz 

der bet roffenen Person bzw. Drit ter erforderlich sind. Sind St raftatbestände erfüllt ,  kann 

eine St rafanzeige durch den* die Präsident* in erfolgen. 

d)  Die Beschwerdestelle inform iert  die beteiligten Personen über das Ergebnis des Verfah-

rens. Das Recht  auf die Einleitung eigener recht licher Schrit te bleibt  unberührt . Die 

Rechte der Gleichstellungsbeauft ragten und der Personalräte bleiben davon ebenfalls 

unberührt . 

e)  Die Beschwerdestelle können sich Expert ise sowohl bei den zuständigen I nteressensver-

t retungen und zuständigen Beauft ragten der FH Kiel als auch bei externen Fachstellen 

einholen.  

 

§  8  

Maßnahm en und Sankt ionen 

(1)  Die FH Kiel ist  verpflichtet , unverzüglich alle erforder lichen und zumutbaren Maßnahmen 

zu ergreifen, um Verstöße gegen diese Richt linie zu unterbinden.  

(2)  Das Ausm aß der Ahndung von Verstößen gegen die Richt linie ist  abhängig von der 

Schwere des Vergehens sowie von der dienst - , arbeits-  und hochschulrecht lichen Posit ion 

der beschuldigten Person. Gem äß den Bedingungen des Einzelfalls sind nachstehende Maß-

nahm en und Sankt ionen in Bet racht  zu ziehen:  

a)  I nform elle Maßnahmen 

 Persönliches, auf Wunsch begleitetes Gespräch zwischen der bet roffenen Person oder 

einer Person ihres Vert rauens m it  der beschuldigten Person 

 Persönliches, auf Wunsch begleitetes Gespräch zwischen der* dem  Vorgesetzen bzw. 

dem* der zuständigen (Studien- )Dekan* in und der beschuldigten Person unter Ver-
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weis auf das Verbot  von Benachteiligung, Diskrim inierung, sexualisierter Beläst igung 

und Gewalt  

 Einleitung eines Schlichtungsverfahrens  

b)  Formelle Maßnahmen  

 Formelles Dienstgespräch  

 Mündliche oder schrift liche Belehrung bzw. Erm ahnung 

 Schrift liche Abm ahnung 

 Versetzung oder Um setzung (bevorzugt  der beschuldigten Person)  an einen anderen 

Arbeitsplatz bzw. in eine andere Lehrveranstaltung 

c)  Sankt ionen 

 Ausschluss aus Lehrveranstaltungen 

 Ausschluss von der Nutzung von hochschulischen Einr ichtungen 

 Sperrung des Hochschul-Accounts 

 (eingeschränktes oder befr istetes)  Hausverbot  

 Exm atr ikulat ion gem äß § 42 Abs. 3 HSG 

 Fr istgerechte oder fr ist lose Kündigung  

 Einleitung eines Disziplinarverfahrens und/ oder Verhängung von Disziplinarm aßnah-

m en 

 St rafanzeige 

 

§  9  

Bekanntgabe und I nkraft t reten 

(1)  Die Richt linie wird auf der Hom epage der Fachhochschule Kiel veröffent licht  und allen 

Hochschulangehörigen in geeigneter Weise bekannt  gegeben. 

(2)  Die Richt linie t r it t  m it  dem  Tage der Unterzeichnung durch den* die Präsident* in in 

Kraft . 

 

 

Kiel, den 29.05.2019 

 

 

 

_____________________________ 
Prof. Dr. Udo Beer 

Präsident  der Fachhochschule Kiel 
 

 


